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Zitat von Tom123

Wenn sie trotz Schwangerschaft rettungsfähig ist, hast Du natürlich vollkommen Recht.
Allerdings hörten es sich bei dir so an, dass man nicht mehr rettungsfähig ist:

Ist man in der Schwangerschaft fähig auf eine Leiter zu steigen? Fähig auf dem Hof
aufzupassen?

Ich würde sagen, alles ja, trotzdem darf man es in der Schule nicht mehr!

Zitat von Tom123

prich wenn das Land die Vorgabe macht, dass schwangere Lehrkräfte keine
Rettungsfähigkeit haben, gilt es unabhängig davon ob die Schulleitung es weiß oder
nicht.

Siehe oben, solange sie das nicht gesagt hat, gelten die Sicherheitsvorschriften alle nicht für
sie.

1https://www.lehrerforen.de/thread/69050-schwanger-und-schwimmunterricht/?postID=919443#post919443

https://www.lehrerforen.de/thread/69050-schwanger-und-schwimmunterricht/?postID=919438#post919438
https://www.lehrerforen.de/thread/69050-schwanger-und-schwimmunterricht/?postID=919438#post919438
https://www.lehrerforen.de/thread/69050-schwanger-und-schwimmunterricht/?postID=919443#post919443

